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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
I/52 Sportamt 52/246/2020 
 

Änderung der Richtlinien der städtischen Sportförderung 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Sportbeirat 04.02.2020 Ö Empfehlung einstimmig angenommen 

Sportausschuss 04.02.2020 Ö Gutachten einstimmig angenommen 

Stadtrat 20.02.2020 Ö Beschluss angenommen mit Änderungen 

 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Antrag 
Die Richtlinien der städtischen Sportförderung werden wie von der Verwaltung vorgeschlagen und 
im Anhang dargestellt geändert.  
 
 

II. Begründung 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Mit den Änderungen werden Förderobergrenzen und Bezeichnungen aktualisiert. Außerdem 
wurde auf eine geschlechtergerechte Sprache geachtet und erstmalig eine Präambel einge-
fügt. 

Die Sportverwaltung hat im Dezember 2019 zweimal zu einem „Runden Tisch Sportförderung“ 
eingeladen und die nun vorgeschlagenen Änderungen zusammen mit dem Vorstand des 
Sportverbandes Erlangen e.V., den sportpolitischen Sprecher*innen der Stadtratsfraktionen 
und dem Vertreter des Bayerischen Landes-Sportverbandes e.V. diskutiert und abgestimmt. 

Neben deutlichen Verbesserungen bei der Förderung von Sportgroß- und Pflegegeräten wer-
den die prozentualen Zuschusshöhen für allgemeine Bau- und Sanierungsmaßnahmen nun 
von 30 v.H. bis 50 v.H. der zuwendungsfähigen Gesamtkosten gestaffelt. Durch den Höchst-
fördersatz bei energetischen Sanierungen wird damit ein Steuerungselement für besonders 
klimafreundliche Projekte geschaffen. 

Die Änderungen sollen ab 01.03.2020 wirksam werden. 

 
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

In der Anlage sind die Änderungsvorschläge in fetter und kursiver Schrift kenntlich gemacht. 
Nicht mehr erforderliche Regelungen sind durchgestrichen. 

 
3. Klimaschutz: 

 
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: ja,  

 negativ: 
Durch die erhöhten Förderungssätze bei allgemeinen Bau- und Sanierungsmaßnahmen ist mit 
gesteigerten Bauaktivitäten zu rechnen. 

 positiv: 
Allerdings werden gerade energetische Sanierungen am stärksten gefördert, so dass mit der 
Umsetzung von zahlreichen klimaschonenden Modernisierungsmaßnahmen gerechnet wer-
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den kann. 
 
4. Ressourcen  

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Haushaltsmittel  

X   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlagen: Richtlinien der städtischen Sportförderung mit Änderungen 
 
 

III. Abstimmung 
 
Beratung im Gremium:  Sportausschuss am 04.02.2020 
 
Protokollvermerk: 
Frau StRin Dr. Marenbach wünscht sich eine Änderung der Richtlinien der städtischen Sportförde-
rung unter Buchstabe B Nr. 2.3.5 (Zuschusshöhe). 
 
Der Text unter dem letzten Spiegelstrich soll ergänzt werden und künftig lauten: 
 
- bei energetischer Sanierung und ökologischer Freiflächengestaltung bis zu 50 v.H. der zu-
wendungsfähigen Gesamtkosten  
 
Ergebnis/Beschluss: 
Die Richtlinien der städtischen Sportförderung werden wie von der Verwaltung vorgeschlagen und 
im Anhang dargestellt geändert.  
 
mit 12  gegen 0   Stimmen 
 
Lender-Cassens Tänzler 
Vorsitzende Schriftführer 
 
 
 
Beratung im Gremium:  Sportbeirat am 04.02.2020 
 
Protokollvermerk: 
Frau StRin Dr. Marenbach wünscht sich eine Änderung der Richtlinien der städtischen Sportförde-
rung unter Buchstabe B Nr. 2.3.5 (Zuschusshöhe). 
 
Der Text unter dem letzten Spiegelstrich soll ergänzt werden und künftig lauten: 
 
- bei energetischer Sanierung und ökologischer Freiflächengestaltung bis zu 50 v.H. der zu-
wendungsfähigen Gesamtkosten  
 
Ergebnis/Beschluss: 
Die Richtlinien der städtischen Sportförderung werden wie von der Verwaltung vorgeschlagen und 
im Anhang dargestellt geändert.  
 
mit 8  gegen 0   Stimmen 
 
Lender-Cassens Tänzler 
Vorsitzende Schriftführer 
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Beratung im Gremium:  Stadtrat am 20.02.2020 
 
Protokollvermerk: 
Herr StR Salzbrunn beantragt, in der Richtlinie den 2. Halbsatz des ersten Satzes der Nr. 10.4 zu 
streichen. Der Stadtrat zeigt sich damit einverstanden.   
 
Ergebnis/Beschluss: 
Die Richtlinien der städtischen Sportförderung werden wie von der Verwaltung vorgeschlagen und 
im Anhang dargestellt geändert.  
  
 
mit 47  gegen 0   Stimmen 
 
Dr. Janik Winkler 
Vorsitzende/r Schriftführer/in 
 
 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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